
 
 

 

Daten- und krisenverantwortliche Ansprechpersonen 

Gemäß § 11 Abs. 1 bzw. 4 der Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017 erhebt die E-

Control Ansprechpersonen der Großverbraucher. Die Meldung der Daten erfolgt jährlich zum 15. 

Oktober über das Formular „Jahreserhebung – Großverbraucher Strom“. Im Folgenden werden die 

Zuständigkeiten der Ansprechpersonen erläutert. 

Datenverantwortliche Ansprechpersonen  

✓ haben Zugang zum Meldesystem der E-Control. 

✓ erhalten Benachrichtigungen zu bevorstehenden bzw. laufenden Erhebungen. 

✓ fungieren als erste Ansprechpartner für formelle oder inhaltliche Rückfragen zu Meldeinhalten. 

✓ benötigen keine formelle Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. 

Krisenverantwortliche Ansprechpersonen  

✓ erhalten Aussendungen, Benachrichtigungen bzw. Informationen zu Themen der 

Versorgungssicherheit (Informationsblätter, Einladung zu Informationsveranstaltungen, …) 

✓ sind jene Personen, die innerbetrieblich für die Umsetzung von etwaigen 

Lenkungsmaßnahmen zuständig sind. 

✓ besitzen Anordnungsbefugnis zur Umsetzung von Lenkungsmaßnahmen. 

✓ müssen im Falle der Anwendung von Lenkungsmaßnahmen (EnLG 2012 § 4 Abs. 1) selbst 

oder in Vertretung erreichbar sein. 

✓ erhalten im Falle der Anwendung von Lenkungsmaßnahmen (EnLG 2012 § 4 Abs. 1) 

Informationen und Anweisungen zur Umsetzung von Lenkungsmaßnahmen. 

Jederzeit erreichbare Stelle 

✓ ist im Falle der Anwendung von Lenkungsmaßnahmen (EnLG 2012 § 4 Abs. 1) schnell 

erreichbar. 

 

Für alle genannten Positionen gilt: 

 Mehrfachnennungen der gleichen Person in unterschiedlichen Positionen (z.B. als 

datenverantwortliche und krisenverantwortliche Ansprechperson) sind möglich. 

 Mehrfachnennungen pro Position (mindestens 2 unterschiedliche Personen für jeweils 

datenverantwortliche bzw. krisenverantwortliche Ansprechpersonen) werden ausdrücklich 

empfohlen. 

 Scheiden die angezeigten Personen aus dem Unternehmen aus oder wird die Anzeige 

widerrufen, sind die nunmehr verantwortlichen Personen und deren Kontaktdaten 

unverzüglich anzuzeigen. 

 

https://www.e-control.at/statistik/e-statistik/erhebungen

